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Hat das Betreuungs- und Pflegegeld (BPG) 
die Erwartungen erfüllt? 
Die liechtensteinische Regierung hat kurz vor Weihnachten eine Abänderung der Betreuungs- und Pflegegeldverordnung (BPGV) 
 beschlossen, welche am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist. 

Der Landtag hatte im Frühling 
2024 die Regierung mittels 
 eines Postulates eingeladen, 
Vorschläge und Massnahmen 
zur Weiterentwicklung und 
Optimierung des Betreuungs- 
und Pflegegeldes (BPG) vorzu-
legen bzw. zu prüfen, auch in 
Zusammenhang mit der Al-
tersstrategie, in welcher die 
Regierung angekündigt hatte, 
die Wirkungsziele des BPG zu 
überprüfen. Die BPGV ist seit 
immerhin 15 Jahren in Kraft, 
bzw. wird ein Betreuungs- und 
Pflegegeld entrichtet. 

Ziel war es, die häusliche 
Betreuung und Pflege zu stär-
ken und sie der stationären 
Pflege – auch in finanzieller 
Hinsicht – gleichzustellen.  

Senioren sollten eigenstän-
dig und ohne finanziellen 
Druck entscheiden können, ob 
sie auch bei grösserer Pflegebe-
dürftigkeit möglichst lange zu 
Hause bleiben oder doch in ein 
Pflegeheim übersiedeln woll-
ten. 

Dabei wurde das BPG so 
konzipiert, dass nicht nur Se-
nioren, sondern alle Altersstu-
fen im Anlassfall Anspruch auf 
das BPG haben. Vor allem wur-
den bei der Entwicklung des 
Kriterienkatalogs zur Abklä-

rung des Betreuungs- und Pfle-
gebedarfes nicht nur physische 
Defizite, sondern auch mentale 
und psychische Faktoren auf-
genommen. Damit können 
auch Menschen mit psy-

chischen, dementiellen oder 
anderen mentalen Erkrankun-
gen bzw. Handicaps vom BPG 
profitieren.  

Anspruch auf das BPG hat 
jeder in Liechtenstein wohn-

hafte Einwohner, unabhängig 
vom Einkommen. Das BPG 
wird von einer jährlich steigen-
den Zahl von pflege- und be-
treuungsbedürftigen Personen 
in Anspruch genommen und 

hat sich zu einem Erfolgsmo-
dell entwickelt. 

In der Schweiz, wo seit Län-
gerem über die Stärkung der 
häuslichen Betreuung und 
Pflege diskutiert wird, wird 
 unser BPG als Best-Practice-
Modell gehandelt. 

Dass das BPG das Ziel voll 
erreicht hat, wurde sowohl von 
der Regierung in der Postulats-
beantwortung als auch vom 
Landtag in der dazugehörigen 
Landtagsdiskussion attestiert. 

Das heisst aber nicht, dass 
ein bereits sehr gutes Modell 
nicht noch weiter verbessert 
werden kann, ja sogar muss! 
Entwicklungen in unserer Ge-
sellschaft und daraus resultie-
renden neuen Bedürfnissen 
muss Rechnung getragen wer-
den. 

Dazu ist die eingangs er-
wähnte Verordnungsänderung 
ein erster Schritt. Sie 
ermöglicht es im Wesent -
lichen, dass das BPG nicht nur 
bei kurzen Ferien im Ausland, 
sondern auch bei kurzen Auf-
enthalten im Spital oder im 
Pflegeheim bei Kindern und 
Erwachsenen mit Pflegestufe 5 
oder 6 nicht mehr rückerstattet 
werden muss. Weitere Schritte 
sind nötig! (lsb) 
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